
 

Einladung 
zur 11. Sitzung 

des Jugendhilfeausschusses 

am Dienstag, dem 07.03.2023, 
um 17:30 Uhr in der Mensa der Gesamtschule Emmerich am Rhein 

Brink 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 
 
 

Vor der Sitzung besteht ab 17:00 Uhr die Möglichkeit zur Besichtigung der neuen 
Räumlichkeiten des Jugendcafés Am Brink 

 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 29.11.2022 

 
 3   04 - 17 0947/2023 Vorstellung des Programms "Kurve kriegen" 

 
 4   04 - 17 0948/2023 Genehmigung der Pauschalmeldung gem. §§ 32, 33 

Kinderbildungsgestz (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2023/24, sowie 
der Bedarfs- und Ausbauplanung ab dem Kindergartenjahr 2023/24 
 

 5   04 - 17 0949/2023 Ergebnis Prüfauftrag Errichtung einer Lichtanlage an der Skaterbahn 
"Hinter dem Kapaunenberg";  
hier: Eingabe Nr. 11/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 6   04 - 17 0950/2023 Sachstand Spielplatzoffensive;  
hier: Antrag Nr. XVII/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 7     Mitteilungen und Anfragen 
 

 8     Einwohnerfragestunde 

 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 24. Februar 2023 
 
 
 
 
Jan Ludwig  
Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 17 

0947/2023 16.02.2023 
 
 
 
Betreff 

Vorstellung des Programms "Kurve kriegen" 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 07.03.2023 

 
  
 
 
Kenntnisnahme (kein Beschluss) 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 

Ö  3Ö  3
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Sachdarstellung : 

 
Kurve kriegen ist eine kriminalpräventive Initiative des Ministeriums des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen, die kriminalitätsgefährdenden Kindern und Jugendlichen hilft, Wege 
aus der Kriminalität zu finden.  
Kurve kriegen startete im Jahr 2011 als Pilot in acht Kreispolizeibehörden und wurde über 
die Jahre hinweg immer weiter ausgebaut. Mittlerweile wird das Programm in 40 
Kreispolizeibehörden in NRW mit 300 teilnehmenden Kommunen umgesetzt. Im Jahr 2022 
kam der Kreis Kleve hinzu.  
„Kurve kriegen“ fokussiert sich auf die Früherkennung soziobiografisch stark belasteter 
Mehrfachtatverdächtiger im Alter von acht bis fünfzehn Jahren, bei denen die Gefahr der 
Entwicklung zu sogenannten „Intensivtätern“ besteht. Die Kosten für einen solchen 
Intensivtäter belaufen sich zwischen seinem 14. und 25. Lebensjahr auf bis zu 1,7 Millionen 
Euro. Er hinterlässt dabei mehr als 100 Opfer, die teilweise - je nach Art und Schwere des 
Delikts – traumatisiert werden. 
Polizei und Jugendhilfe untersuchen gemeinsam mittels einer abgestimmten und 
umfassenden Risikoanalyse die besonders kriminalitätsgefährdeten Kinder und jungen 
Jugendlichen. Dieses Verfahren bezieht neben den begangenen rechtswidrigen 
Taten/Straftaten, insbesondere auch die vorliegenden Risiko- und Schutzfaktoren ein. Denn 
neben den polizeilich registrierten Straftaten ist bei Intensivtätern im Hintergrund fast immer 
ein Konglomerat familiärer, sozialer und persönlichkeitsbezogener Probleme (Risikofaktoren) 
festzustellen. Beispielhaft sind das unvollständige Elternhaus, soziale Exklusion, eine 
strukturlose Lebensführung, der Konsum von Drogen, Armut, physische oder emotionale 
Vernachlässigung, straffällige Familienangehörige, Gewalterfahrungen im familiären Umfeld, 
geringe Erziehungskompetenz der Eltern, familiäre Konflikte, ein problematisches, 
kriminalitätsbelastetes Wohnumfeld oder Schulabstinenz. 
 
Die Initiative hat zum Ziel, die Entwicklung besonders kriminalitätsgefährdeter Kinder und 
junger Jugendlicher zu ”Intensivtäterinnen” und ”Intensivtäter” frühestmöglich zu erkennen 
und nachhaltig zu verhindern, um so die Anzahl der von ihnen begangenen rechtswidrigen 
Taten bzw. Straftaten und damit auch die Anzahl ihrer Opfer auf ”Null” zu reduzieren bzw. 
sehr deutlich zu verringern. 
 
Im Kreis Kleve wird das Programm durch Astrid Klösters (Kreispolizei), Frauke Bauhaus 
(BBZ Kleve) und Tanja Rütters-Behme (BBZ Kleve) durchgeführt. Die drei Kolleginnen 
werden in der Sitzung ihre Erfahrungen sowie Beispiele aus der Praxis vorstellen. 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.2. 
 
 
 
 
Markus Dahms 
Beigeodneter 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 17 

0948/2023 16.02.2023 
 
 
 
Betreff 

Genehmigung der Pauschalmeldung gem. §§ 32, 33 Kinderbildungsgestz (KiBiz) für das 
Kindergartenjahr 2023/24, sowie der Bedarfs- und Ausbauplanung ab dem Kindergartenjahr 
2023/24 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 07.03.2023 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Emmerich am Rhein beschließt entsprechend der 
Bedarfsermittlung im Rahmen der Jugendhilfeplanung (Anlage 1) gemäß § 80 SGB VIII 
i.V.m. §§ 32,33 KiBiz die in der Anlage 2 aufgelisteten Plätze / Kindpauschalen (KP) in 
Kindertageseinrichtungen, unterteilt nach Gruppenformen und Betreuungszeiten, als 
örtlichen Bedarf für das Kindergartenjahr 2023/2024. Weiterhin beschließt der 
Jugendhilfeausschuss die Anzahl der Kindertagespflegepersonen und 
Kindertageseinrichtungen, für die ein Landeszuschuss für die Fachberatung nach § 47 KiBiz 
lt. Anlage 1 geleistet wird, sowie die Anzahl der Zuschüsse für die Kindertagespflege gemäß 
§ 24 Abs. 2 KiBiz nach Anlage 2. Die Verwaltung wird ermächtigt, geringfüge Änderungen, 
die sich zwischen dem Beschluss der Jugendhilfeplanung und der Stellung des 
Zuschussantrages ergeben, vornehmen zu können. 
 
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die dauerhafte Erweiterung der Kita Polderbusch um 
eine fünfte Gruppe, sofern dies vom Träger Zustimmung findet und räumlich umsetzbar ist.  
 
3. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Einrichtung einer dritten Kita-Gruppe als 
”Vorläufergruppe” in der Kindertageseinrichtung St. Johannes, sofern die räumlichen 
Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Entsprechende Plätze und Kindpauschalen sind in 
den Anlagen 1 und 2 enthalten. Ebenso werden die Mietpauschalen für drei Kita-Gruppen, 
vorbehaltlich einer Änderung des Erbbauvertrages, beschlossen.  
 
4. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Neubau einer mindestens vier bis sechs 
gruppigen Kindertageseinrichtung an der Gasthausstraße. Die Anzahl der Gruppen ist von 
den weiteren Bauplanungen abhängig. Der Neubau wird als Investorenmodell gebaut, die 
Mietfinanzierung erfolgt durch die Gewährung der KiBiz Pauschalen. Der Investor sowie der 
Träger stehen zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht fest.  
 

Ö  4Ö  4
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5. Der Jugendhilfeausschuss beschließt vorbehaltlich einer möglichen Umsetzung die 
Einrichtung von zwei bis drei Überhanggruppen ggfls. in dem Gebäude der ehemaligen 
Kindertageseinrichtung Gasthausstraße. Die Trägerschaft der Überhanggruppen ist 
abhängig vom möglichen Investor der neuen Kindertageseinrichtung 
 
 
6. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Ausbau einer bis zu vier Gruppen großen 
Neubau-Kita am Standort Wassenbergstraße. Der Neubau wird als Investorenmodell gebaut, 
die Mietfinanzierung erfolgt durch die Gewährung der KiBiz-Pauschalen Die Trägerschaft 
steht zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht fest.  
 
7. Die Regelung, Trägern für die Betreuung von Kindern mit Behinderung (KmB) 
grundsätzlich eine Platzreduzierung zu ermöglichen, wird vom Jugendhilfeausschuss 
weiterhin befürwortet und bleibt somit für die kommenden Kindergartenjahre bestehen.  
   
8. Der Jugendhilfeausschuss genehmigt, vorbehaltlich möglicher Veränderungen i.R.d. 
Inbetriebnahme von Überhanggruppen und der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 
2023/2024, eine eventuelle Überschreitung des Prozentsatzes      gemäß § 33 Abs. 3 KiBiz, 
über das Budget von 4 Prozentpunkte hinaus.   
  
9. Der Jugendhilfeausschuss beschließt grundsätzlich Angebote zur Flexibilisierung der 
Betreuungszeiten zur Verfügung zu stellen und den Landeszuschuss sowie den 
erforderlichen Kommunalanteil gemäß § 48 KiBiz in Verbindung mit dem JHA-Beschluss 
vom 10.12.2020 entsprechend an die Träger zu bewilligen. In diesem Rahmen ermächtigt 
der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung, einzelnen Einrichtungen in dem Kindergartenjahr 
2023/2024, bis zum Erreichen der Fördersumme, eine entsprechende Bewilligung 
auszusprechen.  
 
10. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die vorrangige Aufnahme von 
gemeindeangehörigen Kindern und nur in Ausnahmefällen und auf Antrag Plätze für 
gemeindefremde Kinder zur Verfügung zu stellen.   
 
11. Der Jugendhilfeausschuss beschließt grundsätzlich die Anwendung der Regelung des § 
55 Abs. 2 KiBiz. Somit werden die Träger der Kindertageseinrichtungen von allen 
Zweckbindungen für Plätze die seit 2008 im Rahmen der U3-Investitionsprogramme 
geschaffen wurden und weiterhin für die Kindertagesbetreuung zur Verfügung stehen befreit, 
wobei der Grundsatz bestehen bleibt, dass die geschaffenen Plätze vorrangig mit U3 Kinder 
belegt werden sollen. Eine anderweitige Belegung der U3-Plätze erfolgt nur in Absprache mit 
dem Jugendamt Emmerich und unter namentlicher Angabe der Kinder, die Plätze im 
Rahmen der Zweckbindungsvorschriften ”fehlbelegen”. Dies gilt ebenso für die geschaffenen 
U3- Plätze, die im Rahmen des Ausbauprogramms U6 des Bundes- und Landes gefördert 
wurden.    
 
12. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, weiterhin für alle investiven Maßnahmen zum 
Neubau, Ausbau, Erhalt oder Sanierung / Qualitätsverbesserung von U3- und Ü3-Plätzen 
i.V.m. der Inanspruchnahme der Bundes- und Landesmittel, den 10 %-igen bzw. 30 %-igen 
Eigenanteil zu den Investitionsmitteln aus Kommunalen Mitteln zu finanzieren.  
 
13. Der Jugendhilfeausschuss beschließt gem. § 46 Abs. 4 KiBiz den Landeszuschuss für 
sechs Kindertagespflegepersonen, die die Qualifikation nach dem kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) absolviert haben, zu beantragen. 
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Sachdarstellung : 

 
I. Verfahren 

 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt in jedem Jahr die Bereitstellung von Plätzen in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Deckung des 
Betreuungsbedarfes der Kinder vor dem Schuleintritt. Die Betreuungszeiten 
orientieren sich am Bedarf der Eltern und werden in jedem Jahr neu ermittelt. 
Erstmalig zum Kindergartenjahr 2023/2024 wurde das Kita-Online Verfahren 
eingeführt. Die Kindertageseinrichtungen und das Jugendamt sind mit der 
kurzfristigen Umstellung zufrieden. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 sind sowohl 
in der Anwendung des Kita-Online Verfahrens (z.B. Erweiterung des Elternzugangs) 
als auch zum generellen Ablauf der Anmeldung Optimierungen geplant (z.B. Tag der 
offenen Tür in den Kindertageseinrichtungen vor den Anmeldeterminen)  
 
Allerdings muss festgehalten werden, dass über Kita-Online nur Auswertungen zu 
den Neuanmeldungen vorgenommen werden können. Die Kinder, die bereits die Kita 
besuchen sind hier nicht abgebildet. Für Bestandskinder bestehen häufig 
Änderungswünsche der Eltern, insbesondere in der Betreuungszeit. Darüber hinaus 
werden für einzelne Regelplätze Inklusionsplätze benötigt, dies kann eine 
Gruppenstärkenänderung zur Folge haben. Ebenfalls können 
Gruppenumwandlungen oder Erweiterungen in den einzelnen Kindergartenjahren 
hinzukommen.  
 
Das Anmeldeverfahren beginnt bereits im November des Vorjahres und findet in 
engem Austausch mit den Kindertageseinrichtungen statt. Der Elternwille wird bei der 
Planung so gut es geht berücksichtigt. Am 11.01.2023 hat die Leitungsrunde der Kita-
Einrichtungen mit dem Jugendamt Emmerich zu den Neuanmeldungen 
stattgefunden.  
 
Neben den Plätzen in Kindertageseinrichtungen werden Betreuungsplätze in 
Kindertagespflege zur Verfügung gestellt, die eine sinnvolle Ergänzung vor allem für 
die jüngeren Kinder darstellen. 
 
 

II. Demografische Entwicklung 
 
Die Zahlen für die demografische Entwicklung wurden in den vergangenen Jahren 
gemeinsam mit der Stabsstelle Integration und Demografie aus dem Programm 
Demosim ermittelt. Außerdem erfolgte ein Abgleich mit den Zahlen, die vom 
kommunalen Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden.  
 
Demosim, als Hilfsmittel zur Prognose der weiteren Bevölkerungsentwicklung 
insgesamt und auf Ortsteilebene, steht lediglich mit Stand zum 01.01.2022 zur 
Verfügung und kann für aktuellere Berechnungen nicht mehr genutzt werden. Die 
Stabsstelle Demografie sucht aktuell nach einer Alternative. Aufgrund der zahlreichen 
außergewöhnlichen Entwicklungen im Laufe des Jahres 2022 (Zuzüge durch 
weiteren Ausbau des Kasernengeländes, Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine 
und weiteren Ländern) sind die vorliegenden Prognosen wenig aussagekräftig.  
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Für die drei- bis sechsjährigen Kinder können die Zahlen aus der 
Einwohnermeldestatistik hilfsweise für die Ermittlung des Bedarfs für das 
Kindergartenjahr 2023/2024 herangezogen werden, auch wenn hier keine Zu- und 
Wegzüge berücksichtigt sind. Um eine Aussage über den U3 Bedarf machen zu 
können, müssten zukünftige Geburten und Betreuungsquoten prognostiziert werden, 
was derzeit seriös nicht möglich ist. Mit einem neuen Programm, das 
Geburtenwahrscheinlichkeiten pro Altersjahrgang und durchschnittliche Zuzüge in 
den verschiedenen Altersjahrgängen berücksichtigt, ist die Hoffnung verbunden, 
künftig auch in diesem Bereich wieder seriöse und aussagekräftige Prognosen für die 
Zukunft machen zu können. Die Veränderungen des örtlichen Bedarfs aufgrund der 
sukzessiven Fertigstellungen der Baugebiete "Kasernengelände" und 
”Wassenbergstraße” sind zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich ebenfalls realistischer 
einzuschätzen. Neben Mehrbedarfen ergeben sich daraus vermutlich auch 
Verschiebungen durch Umzüge von Familien mit und ohne Kindern, die Bedarfe an 
anderer Stelle entstehen lassen. 
 
Eine aktuelle Auswertung der drei- bis sechsjährigen Kinder aus der 
Einwohnermeldedatei, Stand 01.02.2023 ist der Vorlage als Anlage 3 beigefügt. 
Diese Zahlen sind Grundlage für den Kindergartenbedarfsplan 2023/2024 (siehe 
Anlage 1). Zum Vergleich wurden die Gesamtzahlen der Statistik Stand 01.10.2022 
und Stand 01.01.2021 hinzugefügt. Hieran wird ebenfalls deutlich, dass eine 
Prognose mit den festgestellten Schwankungen derzeit schwierig zu treffen ist.     
 
Die Schaffung neuer Kita-Plätze ist aufgrund der derzeitigen 
Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Emmerich am Rhein zwingend erforderlich. 
Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung gibt es für das Kindergartenjahr 2022/2023 
Wartelisten für 83 Ü3- und 38 U3-Plätze (Stand 06.02.2023). Für das 
Kindergartenjahr 2023/2024 gibt es für Ü3-Plätze 73 und für U3-Plätze 66 
Bedarfsanzeigen, die nicht bedient werden können (Stand 15.02.2023). Sollten die 
vom Jugendamt Emmerich geplanten Überhanggruppen in Betrieb genommen 
werden, reduzieren sich die Zahlen entsprechend. Allerdings muss bei den hohen U3 
Bedarfsanzeigen erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass nicht alle 
Eltern ein Alternativangebot annehmen würden. Die hohe Anzahl an Kindern auf der 
Warteliste ist eine Situation, die sich nicht allein in Emmerich zeigt, sondern 
landesweit.  
 
Es wird kontinuierlich an Lösungen gearbeitet, allerdings können diese zeitlich nicht 
so schnell umgesetzt werden, wie der stark ansteigende Bedarf entstanden ist. Hinzu 
kommt die Schwierigkeit Räumlichkeiten zu finden, die den Anforderungen an einen 
Kita-Betrieb gerecht und vom Landschaftsverband Rheinland genehmigt werden. Die 
Ausweitung von weiteren Überhanggruppen wird u.a. aufgrund des extremen 
Fachkräftemangels erschwert. Soweit wie möglich bestehen in den vorhandenen 
Kita-Gruppen bereits Überbelegungen. Neue Gruppen können nicht ohne Personal 
betrieben werden. Lt. Auskunft der Träger laufen Bewerbungsverfahren für nicht 
besetzte Stellen bereits ins Leere. 
 
Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Neubauten eine mehrjährige Vorlauf- und 
Bauzeit benötigen. Positiv zu werten ist, dass es bereits zwei Standorte gibt an denen 
neue Kindertageseinrichtungen entstehen können.   
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Bei allen Planungen ist die Abwägung erforderlich, in welchem Umfang es anhand 
der langfristigen Kinderzahlen und der stärkeren Schwankungen dauerhaft neuer 
Gruppen bzw. neuer Kindertageseinrichtungen bedarf. Die Betriebskostenförderung 
ist angelehnt an eine voll belegte Kita-Gruppe. Somit können mögliche freie Kita-
Plätze in einem Kindergartenjahr den Träger in finanzielle Bedrängnis hinsichtlich der 
Personal-, Mietkosten und der Nichteinhaltung einer Zweckbindung für investive 
Mittel bringen. Dies erfordert besonders bei einem stadtteilbezogenen Ausbau eine 
umfassende Betrachtungsweise. Die Ausbaumaßnahmen, die finanziell vom 
Bund/Land gefördert werden, sind an Zweckbindungsfristen von 5 bis 20 Jahren 
gebunden. 
 
 

III. Stadtteilbezogene Übersicht über die Entwicklung und Fortschreibung des 
Betreuungskonzeptes für die Kindergartenbedarfsplanung in Form der 
anstehenden Projekte 
 

1. Kindergartenbezirk Hüthum Borghees (Bezirk 1 des Bedarfsplanes (Beschluss 
V Nr. 2)) 
 
In der Kindertageseinrichtung Polderbusch wird eine fünfte Kita-Gruppe als 
Überhanggruppe geführt, diese kann im Kindergartenjahr 2023/2024 
fortgeführt werden. Diesbezüglich hat am 10.01.2023 eine gemeinsame 
Begehung mit dem Träger, der Zentralrendantur, der Einrichtungsleitung, der 
Fachberatung, der Betriebsaufsicht des LVR sowie des Jugendamtes 
stattgefunden. Diese fünfte Gruppe ist sehr gut in die Kita eingebunden, das 
Konzept wurde von allen Beteiligten sehr positiv gewürdigt und es bestehen 
Überlegungen, diese Gruppe ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 dauerhaft 
zu installieren. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung sind die Planungen noch 
nicht abgeschlossen, die räumlichen Gegebenheiten hinsichtlich eines 
Personalraumes sind noch in der Prüfung. Ebenfalls muss ein entsprechender 
Kirchenvorstandsbeschluss gefasst werden. Durch die voranschreitende 
Wohnbebauung auf dem angrenzenden ehemaligen Kasernengelände 
erfolgen weitere Zuzüge von Familien. Die Kita Räuberhöhle ist ausgelastet, 
eine Erweiterung der Plätze in der Kita Polderbusch in unmittelbarer Nähe ist 
somit erforderlich und begründbar. 
 

2. Kindergartenbezirk Elten (Bezirk 2 des Bedarfsplanes) 
 
Das ”Nestchen” der Kita Rappelkiste konnte mit 1,5 U3-Kita-Gruppen am 
01.12.2022 an den Start gehen.  
 
Die Baumaßnahme an dem Familienzentrum St. Martinus konnte derzeit noch 
nicht beginnen, so dass die Kita-Plätze weiterhin im Rahmen der 
Überhanggruppe betrieben werden. Der Förderbescheid des LVR über die 
Landes-/Bundesmittel für den Ausbau sowie der Sanierungsmaßnahme liegt 
dem Jugendamt Emmerich bisher nicht vor.  
 
Bisher gab es für den Bezirk Elten nur eine Tagespflegeperson. Derzeit laufen 
Gespräche und Planungen dahingehend, dass zwei weitere Tagesmütter ab 
dem 01.01.2024 an den Start gehen könnten. Damit könnten acht bis zehn 
weitere U3-Plätze in Kindertagespflege geschaffen werden. 
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3. Kindergartenbezirk Praest, Vrasselt, Dornick (Bezirk 3 des Bedarfsplanes 

(Beschluss V Nr. 3)) 
 
Die Kindertageseinrichtung St. Johannes in Praest soll bekanntlich durch 
einen Neubau ersetzt werden. Der JHA hat in seiner Sitzung am 10.03.2021 
beschlossen, dass die Kita im Neubau durch eine dritte Kita-Gruppe erweitert 
werden soll. Derzeit sind die Planungen auf Seiten des Trägers für einen 
Neubau noch nicht abgeschlossen.  
 
Aufgrund der Anmeldezahlen für das Kindergartenjahr 2023/2024 besteht 
derzeit die Überlegung eine dritte Kita-Gruppe als Vorläufer-Gruppe zu 
installieren. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung stehen hierzu noch weitere 
Gespräche mit den Beteiligten aus, um eine übergangsmäßige Erweiterung 
(z.B. Aufstellung Container sowie die Finanzierung) realistisch bewerten zu 
können. Ebenfalls muss sich die Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer 
als Träger der Einrichtung hierzu beraten und einen entsprechenden 
Beschluss fassen. Damit eine Finanzierung der gesetzlich geförderten 
Betriebskosten für diese zusätzlichen Plätze grundsätzlich möglich gemacht 
werden kann, müssen diese in der Kindpauschalmeldung zum 15.03.2023 
aufgeführt werden. Ebenfalls unklar ist zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung, 
wie mit dem auslaufenden Erbbauvertrag zwischen dem Träger und der Stadt 
Emmerich für die Kita St. Johannes umgegangen wird. Um Landeszuschüsse 
zu sichern, werden die möglichen Miet- und Kindpauschalen in Absprache mit 
dem Jugendamt vom Träger beantragt und in der Meldung zum 15.03.2023 
aufgenommen. 
 

4. Kindergartenbezirk Innenstadt und Außenbezirk (Bezirk 4 des Bedarfsplanes 
(Beschluss V Nr. 4, 5, 6)) 
 
Die Bezirke Innenstadt und Außenbezirk werden als Gesamtbezirk betrachtet. 
 
An dem Familienzentrum Arche Noah werden bekanntlich zwei weitere Kita-
Gruppen installiert. Hierzu hat der JHA am 11.03.2021 seinen Beschluss 
gefasst. Die Erweiterung des Familienzentrums Arche Noah hat sich aus 
unterschiedlichen Gründen zeitlich verzögert. Nach der Erweiterung des 
Familienzentrums erfolgt eine umfangreiche Sanierung des 
Bestandsgebäudes. Es ist geplant, die Kinder aus dem Bestandsgebäude für 
die Dauer der Sanierung zunächst im Neubau zu betreuen. Die 
Inbetriebnahme der gesamten Gruppen ist für das Kindergartenjahr 
2024/2025 ab dem 01.08.2024 geplant.  
 
In der Kita Heilig Geist wird eine sechste Kita Gruppe als Überhanggruppe in 
dem Mehrzweckraum der Kita betrieben. Die Einrichtung der Überhanggruppe 
war für die Dauer der Bauphase der Erweiterung des Familienzentrums Arche 
Noah (ursprünglich 01.08.2023) geplant. Nach einem erfolgreichen Gespräch 
mit dem Träger, der Kita-Leitung, dem LVR und dem örtlichen Jugendamt 
kann diese im Kindergartenjahr 2023/2024 fortgeführt werden. Die Einbindung 
der Überhanggruppe in die Kita Heilig-Geist läuft sehr gut und erhielt von allen 
Seiten viel Lob. Eine dauerhafte Installierung könnte allerdings nur mit einem 
Anbau realisiert werden.  
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Diese Möglichkeit ist abhängig von den zurzeit geplanten Neubauten der 
Kindertageseinrichtungen in Emmerich und der weiteren 
Bevölkerungsentwicklung. Aus Sicht der Verwaltung ist dies zukunftsorientiert 
eine Option auf weitere steigende Bedarfe einzugehen. 
 
Es ist bekannt, dass in der Innenstadt auf dem Grundstück der ehemaligen 
Kita Gasthausstraße ein Kita-Neubau entstehen soll. Derzeit laufen 
Planungen das Gebäude der ehemaligen Kita-Gasthausstraße für zwei bis 
drei Kita-Gruppen vorrübergehend wieder in Betrieb zu nehmen. Das 
Gebäude und die Außenflächen sind im Eigentum der Evangelischen 
Kirchengemeinde und sollen veräußert werden. Die evangelische 
Kirchengemeinde hat sich aktuell grundsätzlich bereit erklärt, dass 
Bestandsgebäude zu vermieten. Erst wenn feststeht, wer zukünftig 
Eigentümer und Investor für die neue Kita werden soll, kann an dieser 
Möglichkeit der Schaffung von Übergangsplätzen in dem ehemaligen 
Gebäude weitergearbeitet werden. Erschwerend kommt die Frage hinzu, ob 
der Neubau den Abriss des Bestandsgebäudes bereits bei Baubeginn 
erforderlich macht. Weiterhin ist die Trägerfrage noch zu klären. Für die 
Anmeldung der Kind- und Mietpauschalen sind die drei Überhanggruppen Typ 
I zunächst an den Träger Katholische Waisenhausstiftung, ”angedockt”. Im 
Laufe des Kindergartenjahres 2023/2024 besteht die Möglichkeit diese, wenn 
erforderlich, an andere Träger zu verschieben.   
 
Hinsichtlich des Wohnausbaugebietes an der Wassenbergstraße wurden 
Gespräche mit dem Investor geführt. Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums 
in diesem Bereich erfordert ebenfalls die Schaffung neuer Kita-Plätze. Der 
Eigentümer des Grundstücks hat sich bereit erklärt, als Investor dort eine 
neue Kita zu bauen. Die Stadt Emmerich am Rhein sieht hierfür den 
entsprechenden Bedarf. Auf dem vorgesehenen Grundstück kann in Bezug 
auf die Größe des vorgesehenen Grundstücks maximal eine viergruppige 
Einrichtung entstehen. Aufgrund der Planungs- und Bauzeit ist mit einer 
Inbetriebnahme der neuen Einrichtung nicht vor dem 01.08.2024 zu rechnen, 
von daher sind keine Kindpauschalen und Mieten in der Meldung zum 
15.03.2023 eingerechnet. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung steht die 
zukünftige Trägerschaft für diese Kindertageseinrichtung noch nicht fest. In 
diesem Zusammenhang bestehen Überlegungen zwei Kita-Gruppen im 
Bestand zu verlegen. Näheres hierzu wird voraussichtlich in einer der 
nächsten JHA-Sitzungen mitgeteilt.   
 
Insgesamt arbeitet die Verwaltung weiter intensiv daran die drei 
Überhanggruppen im Kindergartenjahr 2022/2023 an den Start zu bringen. 
Die Hürden des Fachkräftemangels liegen dabei allerdings sehr hoch. 
 
Aus der Anlage 1 ”Bedarfsplan” sind die zu beschließenden Plätze und 
Quoten für das Kindergartenjahr 2023/2024 unter Annahme, dass die 
geplanten Überhanggruppen an den Start gehen können, ersichtlich. 
Insgesamt ergibt sich unter Abzug der Kinder, die von einer Schulpflicht 
befreit sind und mit vier Jahren die niederländische Schule besuchen, eine 
Betreuungsquote für Emmerich gesamt von 97,15 %.  
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Sofern die Überhanggruppen nicht realisiert werden können würde die Quote 
auf 90,52 % sinken. 
 
Fragen zu den einzelnen Ortsteilen können in der JHA-Sitzung beantwortet 
werden.   
 
Durch die anstehenden Neubau-/Ausbauprojekte, die in der Vorlage für die 
Kita-Bezirke genannt sind, werden sich die ortsteilbezogenen Quoten 
zukünftig verändern. 
 
Ebenfalls sind aus der Anlage 1 die Zuordnung der einzelnen 
Kindertageseinrichtungen zu den Ortsteilen, die Entwicklung der 
Kindergartenplätze, die Aufteilung der Betreuungsumfänge sowie eine 
Übersicht der Kindertagespflegestellen ersichtlich.  
 
Die Betreuungsquote der U3 Kinder beträgt in Zusammenschluss mit den 
Plätzen in Kindertagespflege 35,78 %. Ohne die Einrichtung der geplanten 
U3-Überhangplätze würde die Quote auf 34,28 % sinken. 

 
 

IV. Platzreduzierungen für Kinder mit (drohender) Behinderung (KmB) (Beschluss 
V Nr. 7) 
 
Bereits in den letzten Jahren erfolgte eine Reduzierung der jeweiligen Gruppenstärke 
um einen Platz, sofern Kinder mit (drohender) Behinderung (KmB) die Gruppe 
besuchen. Die vom Land vorgesehene ”Basisleistung I” sieht für die finanzielle 
Förderung für KmB eine Absenkung der Gruppenstärke oder den Einsatz von 
zusätzlichem Personal vor. 
 
Die Variante ”zusätzliches Personal” gestaltet sich aufgrund des aktuell starken 
Fachkräfte-mangels in vielen Kindertageseinrichtungen als schwer umsetzbar. Hinzu 
kommt, dass zu berücksichtigen ist, wie viele KmB eine Gruppe besuchen und 
welches Behinderungsbild diese Kinder haben. Das Jugendamt der Stadt Emmerich 
schlägt vor, die Platzreduzierung weiterhin für alle KmB möglich zu machen bzw. 
beizubehalten, um den Kindertageseinrichtungen und Trägern die Wahlmöglichkeit, 
zugeschnitten auf die jeweilige Einrichtung, zu geben. Dadurch reduzieren sich 
jedoch die Platzzahlen einer Einrichtung. Weniger Kinder bekommen einen Platz und 
es verbleiben mehr Kinder auf der Warteliste. 
 
Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die Bedarfe für Kinder nach einem 
Inklusionsplatz genauso wie zu erwartende Schulrückstellungen in Folge der 
Pandemie zukünftig ansteigen werden und hierdurch ein weiterer Bedarf an neuen 
Kita-Plätzen entsteht. Derzeit wurden 66 Kinder mit (drohender) Behinderung von 
den Einrichtungen gemeldet, allerdings sind Nachmeldungen unterjährig möglich. 
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V. Platzreduzierung der Kita-Plätze durch den Anteil der 45 Std. Betreuung 

(Beschluss V Nr. 8) 
 
Die Gruppenstärke reduziert sich im Gruppentyp III durch die Betreuung von mehr als 
drei Kindern mit einem Betreuungsumfang von 45 Stunden um einen Platz. Danach 
erfolgt die Reduzierung gestaffelt. Beispielsweise reduziert sich bei einer Betreuung 
von 11 bis 14 Kindern mit diesem Betreuungsumfang die Platzzahl von 25 auf 22 
Plätze. In Zusammenarbeit mit den Kita-Leitungen wird bei dem Anmeldeverfahren 
versucht, den Vorjahresstand der 45 Std. Betreuung, besonders im Gruppentyp III, 
soweit es geht beizubehalten. Hierzu muss angemerkt werden, dass Eltern zwar 
Anspruch auf einen Kita-Platz haben, der Umfang einer Ganztagesbetreuung aber 
vom Bedarf abhängig ist. Bisher hat die Stadt Emmerich auf eine Nachweispflicht der 
Eltern bei der Anmeldung eines 45 Std. Betreuungsplatzes abgesehen und setzt auf 
die Gespräche zwischen den Kita-Leitungen und den Eltern. Hierbei ist auch zu 
beachten, das Ganztagsplätze nicht ausschließlich nur Vollzeitberufstätigen, sondern 
auch Familien und Kindern mit einer besonderen Familiensituation zur Verfügung 
gestellt werden sollen.    
 
Die Jugendhilfeplanung hat gem. § 33 III KiBiz sicherzustellen, dass der Anteil der 
Kindpauschalen für über dreijährige Kinder, die mit 45 Stunden wöchentlicher 
Betreuungszeit betreut werden, den Anteil, den das Jugendamt in der verbindlichen 
Mitteilung zum 15. März des Vorjahres angemeldet hat, nicht um mehr als vier 
Prozentpunkte übersteigt. Sollte die Quote überschritten werden, ist zur 
Genehmigung ein entsprechender Antrag beim Land einzuholen. Die Quote wurde 
inklusiv der geplanten Überhanggruppen berechnet und ist in der Anlage 2 
aufgeführt. Bei Erstellung der Vorlage beträgt die Steigerungsrate derzeit -2,61 %. 
Sollte sich durch eine Verschiebung der Inbetriebnahme der Überhanggruppen oder 
in der Belegung der Überhanggruppen Änderungen in den Betreuungsumfängen 
ergeben, kann sich die Quote entsprechend verändern. Mit einer Überschreitung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Prozentpunkte ist derzeit nicht zu rechnen, vorsorglich 
sollte aber ein entsprechender Beschluss gefasst werden. 
 
 

VI. Flexibilisierung der Betreuungszeiten nach § 48 KiBiz (Beschluss V Nr. 9) 
 
Im Rahmen der KiBiz-Novellierung ab dem 01.08.2020 wurde ein Landes-/ 
Kommunalzuschuss für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten im § 48 KiBiz 
eingeführt. Der Stadt Emmerich am Rhein wird vom Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ein Landeszuschuss für 
die Kindertageseinrichtungen einschließlich der Kindertagespflege zugewiesen. Die 
Fördervoraussetzungen hat der Jugendhilfeausschuss bereits in seiner Sitzung am 
10.12.2021 beschlossen. Darüber hinaus muss die Kommune sich für die 
Inanspruchnahme des Zuschusses dazu verpflichten, diesen Zuschuss mit einer 
Erhöhung des Förderbetrages des Landes um 25 % zu übernehmen. Die Höhe des 
Landeszuschusses für das Kindergartenjahr 2023/2024 wurde vom MKFFI NRW 
noch nicht mitgeteilt. Nicht in Anspruch genommene bzw. verausgabte Mittel müssen 
dem Land erstattet werden. 
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Derzeit bietet keine Kindertageseinrichtung in Emmerich am Rhein eine Erweiterung 
der Öffnungszeiten an. Die Kindertageseinrichtung Räuberhöhle hat zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 von der erweiterten Öffnungszeit Abstand genommen. 
Dies ist dem enormen Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen 
geschuldet.  
 
Hierzu möchte die Verwaltung anmerken, dass es bereits in anderen Kommunen 
Einschränkungen bei der Regelöffnungszeit gibt, da nicht genügend Personal zur 
Verfügung steht und die Mindestbesetzung lt. Vorgaben des Landschaftsverbands 
Rheinland somit nicht eingehalten werden kann. Sollten sich im lfd. Kindergartenjahr 
noch Träger / Kindertageseinrichtungen melden, die eine erweiterte Öffnungszeit 
anbieten möchten, ermächtigt der JHA die Verwaltung, Einzeleinrichtungen ohne 
weiteren JHA-Beschluss im Rahmen der vorgegebenen Förderhöhe die 
entsprechenden Mittel zu bewilligen. 
 
 

VII. Belegung von Kita-Plätzen gemeindefremder Kinder (Beschluss V Nr. 10) 
 
Im Rahmen der KiBiz-Bestimmungen können Kita-Plätze mit gemeindefremden 
Kindern belegt werden. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht 
allerdings in der Gemeinde des Wohnortes. Da die Kita-Plätze derzeit nicht den 
Bedarf der ortsansässigen Familien decken können, wird einer Belegung von 
gemeindefremden Kindern nur in Absprache zwischen der Kindertageseinrichtung 
und dem Jugendamt in begründbaren Einzelfällen zugestimmt. 
 
 

VIII. ”Fehlbelegung” intensive geförderter Kita-Plätze (Beschluss V Nr. 11) 
 
Förderprogramme U3 / Ü3 / U6 
Auszug § 55 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 
 
”(2) Die Träger von Kindertageseinrichtungen werden von allen Zweckbindungen aus einer 
Investitionsförderung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder und dem 
Kindergartengesetz befreit, wenn die mit den Landesmitteln geförderten Einrichtungen 
weiterhin für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege oder Familienzentren nach diesem 
Gesetz überwiegend genutzt werden. Zweckbindungen für Plätze, die seit 2008 im Rahmen 
der U3-Investitionsprogramme geschaffen wurden, laufen über den ausgesprochenen 
Zeitraum weiter und gelten als erfüllt, wenn im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung 
entschieden wird, dass sie vorrangig mit Kindern unter drei Jahren belegt werden.” 

 
Damit in Einzelfällen investiv geförderte U3-Plätze, aus den ”U3 Förderprogrammen” 
mit Ü3 Kindern belegt werden können ist ein grundsätzlicher 
Jugendhilfeausschussbeschluss erforderlich. Die anderweitige Belegung soll nur in 
enger Abstimmung mit dem Träger, der Einrichtungsleistung und dem örtlichen 
Jugendamt besprochen werden. Ganze Gruppenumwandlungen sind kritisch zu 
sehen und bedürfen einer gesonderten Prüfung auch im Rahmen der 
Betriebskostenförderung z.B. der zuschussfähigen Mieten.  
 
Im Rahmen des ”U6 Förderprogrammes” können neu geschaffene Plätze flexibel mit 
U3- oder Ü3-Kindern belegt werden. Der Rechtsanspruch auf Betreuung für ein Kind 
unter drei Jahren besteht nicht nachrangig zu einem Betreuungsplatz für Ü3-Kinder.  
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Aus Sicht des Jugendamtes Emmerich soll auch hier eine anderweitige Belegung der 
investiv geförderten Plätze ebenfalls nur in Einzelfällen erfolgen. Wartelisten für U3-
Plätze in den einzelnen Kindertageseinrichtungen müssen hier u.a. Berücksichtigung 
bei der Entscheidung über die ”Fehlbelegung” finden.     
 
 

IX. Kommunalanteil an den Neu-/Aus-/Umbau- und Sanierungskosten, sowie 
Qualitätsverbesserung (Beschluss V Nr. 12) 
 
Die Fördervoraussetzungen für die Bundes- und Landesmittel sehen einen 
Eigenanteil der Träger in Höhe von 10 bzw. 30 % der Investitionskosten vor. Um 
Träger für die erforderlichen Projekte zu gewinnen werden die prozentualen 
Trägeranteile an den Investitionskosten grundsätzlich aus Kommunalen Mitteln 
finanziert.  
 
Derzeit liegen entsprechende Anträge der Einrichtungen Rappelkiste, St. Georg und 
St. Martinus beim Landschaftsverband Rheinland zu Prüfung. Zur Sanierungs- und 
Qualitätsverbesserung in der Kita St. Josef haben Planungen in Absprache mit dem 
örtlichen Jugendamt stattgefunden. Die endgültige Entscheidung durch den Träger 
steht noch aus. 
 
 

X. Gewährung Landeszuschuss für die Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen (Beschluss V Nr. 13) 
 
Kindertagespflege  
 
Die Stadt Emmerich am Rhein verfügt derzeit über 25 aktive 
Kindertagespflegepersonen, wovon eine Person ausschließlich Randzeitenbetreuung 
anbietet. Zwei Personen befinden sich derzeit im tätigkeitsbegleitenden Teil der 
Qualifizierungsmaßnahme und haben im Januar 2023 mit der Betreuung im eigenen 
Haushalt begonnen. Zum Kindergartenjahr 2023/24 werden planmäßig keine 
Kindertagespflegepersonen ausscheiden. 
 
Im Mai 2023 beginnt der nächste Qualifizierungskurs nach dem 
Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) bei der AWO in Wesel. Hierzu 
haben sich bisher drei Emmericher Interessierte angemeldet. Diese könnten nach 
erfolgreicher Prüfung des ersten Teils, im Januar 2024 ihre Tätigkeit aufnehmen. 
 
Bei der FBS in Kleve hatte bisher das Kreisjugendamt komplette Kurse gebucht, die 
für Interessierte aus den Kommunen nicht offen waren. Hier hat es eine Änderung 
gegeben, die auch Emmericher Interessierten ab September 2023 die Möglichkeit 
eröffnet, die Qualifizierungsmaßnahme in Kleve zu besuchen. 
 
Ausbauziel ist weiterhin eine Anzahl von insgesamt 30 Kindertagespflegepersonen. 
Ausgehend von durchschnittlich vier bis fünf Betreuungsplätzen ergeben sich ca. 140 
Betreuungsplätze vorrangig für Kinder unter drei Jahren. Dazu kommen insgesamt 12 
Plätze für Ü3 Kinder.  
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Die Anzahl der möglichen Betreuungsplätze kann sich sowohl durch ergänzende 
Betreuung (Randzeiten) als auch aufgrund der Möglichkeit einer Erweiterung der 
Betreuungsplätze in den Kindertagespflegestellen (bis zu zehn Betreuungsverträge) 
durch den Abschluss der Qualifizierung nach dem kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch (QHB) noch verändern. 
  
Nach § 47 Abs. 3 KiBiz wird pro Kindertagespflegeperson für die Fachberatung ein 
Landeszuschuss in Höhe von 500,- € gewährt. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Anzahl der Kindertagespflegepersonen vom Jugendhilfeausschuss beschlossen und 
zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr 
verbindlich zu melden ist. Die Zuschüsse fließen in den kommunalen Haushalt, da die 
Fachberaterinnen in der KTP eigene Mitarbeiterinnen der Stadt Emmerich am Rhein 
sind. 
 
Der Landeszuschuss gemäß § 46 KiBiz in Höhe von pauschal 2.000 € wird für sechs 
Kindertagespflegepersonen, welche die Qualifikation nach dem QHB absolvieren, 
beantragt. 

 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 grundsätzlich vorgesehen. Veränderungen in 
den Ausgaben und Einnahmen sind zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nicht genau 
bezifferbar.  
Die Betriebskosten und neue investive Maßnahmen für den geplanten Kita-Ausbau müssen 
in die Haushaltsplanung der kommenden Haushaltsjahre zukünftig eingerechnet werden.  
 
Produkt: 1.100.06.01.01 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3. 
 
 
 
 
Markus Dahms 
Beigeordneter 
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Anlage 1 JHA-Sitzung vom 07.03.2023

Bezirk Ortsteile

von 10/17

bis 09/20 Kinder Kinder

3 - 6 J. 3 - 6 J. 3 - 6 J. 0 - 2 J. 2 - 3 J. 0 - 3 J. 0 - 2 J. 2 - 3 J. 0 - 3 J. 0 - 3 J.

Hüthum, Hüthum, 

Borghees Borghees

Vrasselt, Praest, Vrasselt, Praest,

Dornick Dornick

953 -55 94,54% 664 337 1001 44 174 218 21,79%

-28 97,15% *²) einschließlich geplanter 15 U3-Plätze in Überhanggruppen

*¹) einschließlich 4 Überhanggruppen (65 Ü3-Plätze) in Planung

218

140

358 35,78%
10

2

12

30

Kinder Ü3 mit Behinderung

Ü3 Gesamt

Anzahl der Kindertagespflegepersonen 

für die ein Landeszuschuss nach § 47 KiBiz beantragt wird

Tagespflege U6

vorhandene Plätze in Kitas

vorhandene Plätze in der Tagespflege

Bedarfsdeckung  U3 einschl. Tagespflege

Kinder Ü3 ohne Behinderung

29

SUMMEN 1008 SUMMEN

./. Kinder 4-6 Jahre mit 

Befreiung von der 

Schulpflicht (Ø 27 

Kinder)

981

Innenstadt 11 185 Innenstadt 179 147 -32 82,12% 5

4 Außenbezirk4 Außenbezirk 407 457 50 112,29% 115 13015

18 19 37

0 16 163 122 109 -13 89,34% 3

3 - 6 J.

1 186 139 -47 74,73% 6

2 Elten 114 101 -13 88,60% 2 Elten

1 0 6

Bedarfsplan Kindergartenjahr 2023/2024

Kinder von 3 - 6 Jahren Kinder von 0 - 3 Jahren
Kinder im

Geburtszeit-raum

(KRZN-Statistik

01.02.23)

Plätze *¹

Überhang / 

Fehlbedarf (-) 

(Plätze)

Quote 

(Bedarfsdeckung)

Bezirk Ortsteile

lt. KRZN-Statistik 

zum 01.02.2023 

u.Schätzung für 0 - 1 

jähr. Kinder

Summe Plätze Plätze Summe *²

Quote 

(Bedarfs-

deckung)
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Gesamtplätze ab 3 Jahre Ü3 Inkl. ab 3J.+Inkl. u. 3 Jahre U3 Inkl. u.3J.+Inkl. 2 Jahre 0-2 Jahre

Kindergarten St. Aldegundis 42 34 2 36 6 6 6

Kindergarten St. Antonius 63 43 4 47 16 16 16

Kindergarten St. Martini 60 41 7 48 12 12 12

Kindergarten St. Georg 46 40 40 6 6 6

Kindergarten Heilig Geist 131 101 101 30 30 30

Kindergarten St. Johannes 62 57 5 62 0 0 0

Kindergarten St. Josef 71 47 12 59 12 12 12

Kindergarten St. Martinus 74 58 3 61 13 13 13

Integrative Tagesstätte Polderbusch 99 86 13 99

Ev. Kindergarten Hansastr. 82 58 6 64 18 18 18

Kindergarten Rappelkiste 64 39 1 40 24 24 6 18

Kindergarten Sterntaler 74 58 5 63 11 11 11

Kindergarten Arche Noah 154 113 5 118 36 36 26 10

Kindergarten Löwenzahn 44 34 2 36 8 8 8

AWO Kita Räuberhöhle 105 78 1 79 26 26 21 5

Gesamt: 1171 887 66 953 218 0 218 174 44

Bezirk I - Hüthum, Borghees 145 126 13 139 6 6 6 0

Bezirk II - Elten 138 97 4 101 37 37 19 18

Bezirk III - Vrasselt, Praest, Dornick 125 100 9 109 16 16 16 0

Bezirk IV - Außenbezirk 587 431 26 457 130 0 130 115 15

Bezirk V - Innenstadt 176 133 14 147 29 29 18 11

Kindergartenjahr 2023/2024 - Plätze in Kindertageseinrichtungen 
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Betreuungzeiten nach 25,35,45 Stunden Betreuungzeiten nach 25,35,45 Stunden

Betreuungsumfang U3 Betreuungsumfang Ü3

25 Std. 21 25 Std. 47
35 Std. 109 35 Std. 411
45 Std. 88 45 Std. 429
Inklusiv 0 Inklusiv 66

SUMME 218 SUMME 953 1171 Plätze

Darstellung der Betreuungsumfänge

10%

50%

40%

0%

U3

25 Std.

35 Std.

45 Std.

Inklusiv

5%

43%
45%

7%

Ü3

25 Std.

35 Std.

45 Std.

Inklusiv
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Anzahl
Plätze

Kindergartenjahr

Entwicklung der Kita-Plätze ab KGJ 2012/2013

unter 3 Jahre

3 - 6 Jahre

gesamt

*¹) einschl. 3 Überhanggruppen, die weiterhin in Planung sind

*²) einschl. 4 Überhanggruppen, die in Planung sind



KTPS im 

laufenden           

Kitajahr     

22/23

Plätze* im 

laufenden 

Kitajahr 

22/23

KTPS    

geplant bis 

23/24

Plätze* geplant 

bis 23/24

3 14 3 15

1 5 3 14

2 10 2 10

5 19 6 22

5 22 5 22

3 14 3 14

2 10 2 10

4 18 4 20

3 13

25 112 31 140

* Kein Platzsharing und ergänzende Betreuung enthalten; inkl. Erweiterung des Platzangebotes bei bestehenden TPPS

Speelberg

Innenstadt

Vrasselt/Dornick

Praest

 ZukünKige KTPS (Ortsteil derzeit nicht besLmmbar)

GESAMT

Leegmeer 

U3 Plätze* in Kindertagespflege nach Ortsteilen

Ortsteil

Hüthum/Borghees

Elten

Klein-Netterden

Seite 5/5



Anlage 2 TOP 4 JHA-Vorlage vom 07.03.2023

U3 Ü3   U3 Ü3   U3   Ü3   U3   Ü3   U3 Ü3    U3 Ü3 U3 Ü3    U3 Ü3   U3 Ü3    U3    Ü3

I 25 Std. 1 2 2 1 5 1 3 1 8 9

(zwei bis 35 Std. 10 20 3 5 8 8 16 35 12 20 4 4 2 8 14 31

sechs Jahre) 45 Std. 1 19 1 9 4 20 2 11 9 30 1 8 8 30 8 35

II 25 Std.

(unter drei 35 Std.

Jahre) 45 Std. 5

III 25 Std. 7 5 1 2 6 1

(drei Jahre 35 Std. 18 42 7 4 10 16 17 19 36

und älter) 45 Std. 1 39 12 7 12 6 1 20

25 Std. 1

35 Std. 5 3 3 4 1 2 2 1

45 Std. 2 9 9 2 1 4

12 48 6 40 0 99 12 59 18 64 26 79 6 36 13 61 30 101 0 62

Familienzentrum

St. Antonius

  U3 Ü3    U3 Ü3 U3 Ü3    U3 Ü3    U3 Ü3

I 25 Std. 2 2 2 2 1 1 43 4% U 3 = 0

(2 bis 6 Jahre) 35 Std. 9 18 4 11 2 5 13 29 291 25% Ü 3 = 66

45 Std. 5 23 2 21 4 11 12 48 322 27% 66

II 25 Std. 1 1 0%

(unter drei 35 Std. 10 2 12 1%

Jahre) 45 Std. 7 9 10 31 3%

III 25 Std. 1 1 24 2%

(drei und älter) 35 Std. 8 26 14 217 19%

45 Std. 14 31 21 164 14%

25 Std. 1 0%

35 Std. 3 2 2 28 2%

45 Std. 1 2 1 3 3 37 3%

16 47 8 36 24 40 11 63 36 118 1171 100%

bezuschussungsfähiger Mietanteil:

vorauss. Mehrkosten / Planungsgarantie:

voraussichtliche Gesamtkosten

Anzahl Kindpauschalen nach Betreuungszeit inklusive KmB: Antrag Landesförderung Tagespflege

25 Stunden 69 ( 5,89% ) davon unter 3 Jahren (U3) 21 ( 9,63% ) 137 Pauschalen Tagespflege U3

35 Stunden 548 ( 46,80% ) davon unter 3 Jahren (U3) 109 ( 50,00% ) 3 Pauschalen Tagespflege für KmB U3

45 Stunden * 554 ( 47,31% ) davon unter 3 Jahren (U3) 88 ( 40,37% ) 10 Pauschalen Tagespflege Ü3

Gesamt: 1.171 ( 100% ) Gesamt unter 3 Jahren: 218 ( 100,00% ) 2 Pauschalen Tagespflege für KmB Ü3

davon KmB 66 ( 5,64% ) davon KmB (U3) 0 SUMME

* Steigerungsrate: -2,61 %

(Verhältnis der Ü3-Kinder 45 Std. zur Gesamtzahl Ü3) 

1.520.162,16 €       

I-Plätze Pauschale

-  €                       

1.520.162,16 €       

24.641,34 €         

23.032,76 €         

Gesamt

14.200,09 €    

19.215,33 €    

24.646,20 €    

5.251,59 €      

14.200,09 €                  

230.583,96 €                

764.032,20 €                

Familienzentrum

Arche Noah
Pauschale

Berechnung I-Plätze

Polderbusch St. Martinus

Familienzentrum

St. Josef

Familienzentrum

Hansastr.

Inklusionsplätze

1.533.515,13 €             

1.684.191,44 €             

Inklusionsplätze

Anzahl KP

7.066,89 €      

10.269,46 €    

6.697,57 €      

9.003,74 €      

Gesamt

11.558,19 €    3.721.737,18 €             

2.620.088,34 €             

287.995,51 €                

126.038,16 €                

1.520.162,16 €             

Meldung der Kindpauschalen (KP) nach Gruppenform und Betreuungsumfang für das Kindergartenjahr 2023 / 2024

einschließlich Tagespflege 

Gruppenform

Gruppenform Betreuungs-

zeit

Betreuungs-

zeit

St. Martini St. Georg St. Aldegundis

Anzahl Plätze/KP je Einrichtung:

nach Gruppentyp

AWO Kita Heilig Geist St. Johannes

Löwenzahn Rappelkiste Sterntaler

188.563,83 €            

12.973.948,19 €           

        13.076.031,24 € 

12.502.544,17 €       Anzahl Plätze/KP je Einrichtung:

471.404,02 €                

102.083,05 €                

160.110,53 €            

10.059,84 €              

11.686,90 €              

6.706,56 €                

22.02.2023

Ö  4Ö  4



Anlage 3 TOP 4 JHA-Vorlage 07.03.2023

10/17-09/18 10/18-09/19 10/19-09/20 10/20-09/21 10/21-09/22 KGJ 23/24 KGJ 24/25 KGJ 25/26

BEZIRK Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner

2 Elten 43 42 29 47 34 114 118 110

4 Emmerich 

Außenbezirk
148 142 117 139 146 407 398 402

5 Emmerich 

Innenstadtbereich
57 68 54 51 46 179 173 151

1 Hüthum-Borghees 52 68 66 57 69 186 191 192

3 Vrasselt-Praest-

Dornick
34 44 44 43 35 122 131 122

Summe 334 364 310 337 330 1008 1011 977

KRZN-Statistik: Stadt Emmerich zum Stand : 01.10.2022 999 1001 936

Vergleich zum Stand 01.02.2023 (+9) (+10) (+41)

KRZN-Statistik: Stadt Emmerich zum Stand : 01.01.2021 959 * *

Vergleich zum Stand 01.10.2022 (+40)

*Statistik für die KGJ 2021/2022 bis 2023/2024

Hauptwohnung

WOHNUNGSSTATUS

KRZN-Statistik: Stadt Emmerich zum Stand: 01.02.2023

SUMME

3- bis 5-jährigeGEBURTSDATUM

Ö  4Ö  4
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 17 

0949/2023 16.02.2023 
 
 
 
Betreff 

Ergebnis Prüfauftrag Errichtung einer Lichanlage an der Skaterbahn "Hinter dem 
Kapaunenberg";  
hier: Eingabe Nr. 11/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 07.03.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 14.03.2023 

Rat 28.03.2023 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat lehnt die Eingabe ”Errichtung einer Lichtanlage an der Skaterbahn Hinter dem 
Kapaunenberg” (Eingabe Nr. 11/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein) ab. 
 
 

Ö  5Ö  5
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Sachdarstellung : 

 
Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung in der vergangenen 
Jugendhilfeausschusssitzung am 29.11.2022 beauftragt eine Kostenschätzung für die 
Errichtung einer Lichtanlage an der Skaterbahn ”Hinter dem Kapaunenberg” vorzulegen und 
zu eruieren wie die Skateranlage bisher durch die Jugendlichen genutzt wird.  
In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emmerich und der Firma Conpower konnte eine 
Kostenschätzung erstellt werden.  
 
Die Firma Conpower hat die notwendigen Bemessungen des Skaterplatzes vorgenommen 
und durch eine Lichtplanung die notwendige Ausleuchtung feststellen können. Laut der 
Lichtplanung werden vier LED Straßenleuchten Selene mit bis zu 150W benötigt. Damit eine 
hohe Gleichmäßigkeit erzielt werden kann, wurden bei der Planung acht Meter Masten 
ausgewählt (Anlage 1). Die Lichtplanung wurde von der Firma Conpower an die Stadtwerke 
Emmerich übersandt, die daraufhin ein Angebot erstellt haben (Anlage 2).  
 
Eine Ermittlung der Anzahl der Jugendlichen, die den Skaterplatz ”Hinter dem 
Kapaunenberg” nutzen, lässt sich nicht zuverlässig ermitteln, da die Nutzung des 
Skaterplatzes wetter- und witterungsabhängig ist. So können sich dort schätzungsweise 
zwischen 0-30 Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten.  
 
Aufgrund der vorgelegten Kostenschätzung der Stadtwerke Emmerich in Höhe von 
22.728,43 Euro netto für die Errichtung der Lichtanlage und der zusätzlichen Folgekosten für 
Instandhaltung und Energieverbrauch, empfiehlt die Verwaltung die Eingabe ”Errichtung 
einer Lichtanlage an der Skaterbahn Hinter dem Kapaunenberg” (Eingabe Nr. 11/2022 an 
den Rat der Stadt Emmerich am Rhein) abzulehnen. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Ablehnung der Eingabe hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
Ansonsten müssten 22.728,43 Euro überplanmäßig für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt 
werden. 
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Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3. 
 
 
 
 
Markus Dahms 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
04 -17 0949/2023 _ A 1 _ Angebot Conpower 
04 -17 0949/2023 _ A 2 _ Angebot SWE 



Angebot 

Belegnummer VG/2023/118405-1 

Datum: 13.01.2023 

Gültig bis: 13.02.2023

Kundenbetreuung: Christian Vendt 

Telefon: +49 89 416148875 

Mobil: +49 1512 7612206 

EMail: christian.vendt@conpower.de 

Sachbearbeiter: Christian Vendt 

CONPOWER Betrieb GmbH • Lilienthalstraße 1 • 82178 Puchheim

Stadtwerke Emmerich GmbH 
Wassenbergstraße 1 
46446 Emmerich am Rhein 
Deutschland 

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Die Angebotslegung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der AGBs der CONPOWER Betrieb
GmbH. Diese sind unter der http://www.conpower.de/download-automatisierungstechnik.html einsehbar. Auf Anforderung senden wir
Ihnen die AGBs auch gerne zu.

An dieses Angebot binden wir uns für 30 Tage ab Angebotsdatum. Während der Angebotsfrist behalten wir uns Korrekturen aufgrund
von Fehlern vor. 

Kommission: Skatepark Hinter dem Kapaunenberg, Emmerich 

01. 4,00 
Stück 

SBSE1.A1L.C270.150.730
[SBSE1.A1L.C270.150.730] 
LED Straßenleuchte Selene / Revision: 1 / Individuell
programmierbar (bitte bei Auftragserteilung benötigte Leistung in
Watt definieren) / Schutzklasse I / Baugröße L / Optik C2 / Zopfmaß
76mm / ohne Kabel / 32-149 W / Farbwiedergabewert: Ra>70 /
Lichtfarbe: 3.000K 

264,93   1.059,72 

01.01. 4,00 
Stück 

Konfiguration
Konfiguration: 
Beginn --> 148,6 Watt / 970 mA / 17.910 lm 
nach 100.000 h --> 151,8 Watt / 1.000 mA / 17.910 lm 

0,00   0,00 

02. 1,00 
Dienstl. 

900
[900] GSE Paket / GLS-Standard - 2023 - Zone 1 - Deutschland
GLS Transportkosten 

26,80   26,80 

Gesamt Netto 1.086,52

zzgl. 19% MwSt. 206,44

Gesamt 1.292,96

Lieferbedingungen: GLS-Paket Gesamtgewicht 40.0kg 

Zahlungsbedingung Innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzüge 

Rechnungsadresse: Stadtwerke Emmerich GmbH 
Wassenbergstraße 1 
46446 Emmerich am Rhein 
Deutschland 

Lieferadresse: Stadtwerke Emmerich GmbH 
Wassenbergstraße 1 
46446 Emmerich am Rhein 
Deutschland 

Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Mit freundlichen Grüßen
CONPOWER Betrieb GmbH 

POS Anzahl Beschreibung Preis/ME [EUR] Preis [EUR] 

 

• CONPOWER Betrieb GmbH • Lilientalstraße 1 • 82178 Puchheim • Tel.: +49 89 4161488-70 • Fax: +49 89 4161488-71
www.conpower.de • eMail:betrieb@conpower.de • Amtsgericht München • HRB 192419 • WEEE-Reg.-Nr. DE 52910879

Sparkasse Fürstenfeldbruck • IBAN DE76 7005 3070 0002 4263 85 • SWIFT/BIC-Code: BYLADEM1FFB
Geschäftsführer Franz A. Wimmer • Heiner Dirksmeier 

1 of 1
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Datum 13.01.2023
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20230113_DIAL_Skatepark_Emmerich

Skatepark Emmerich



20230113_DIAL_Skatepark_Emmerich

Leuchtenliste

2

Φgesamt

77012 lm
Pgesamt

594.4 W
Lichtausbeute
129.6 lm/W

LichtausbeuteΦPStk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname

148.6 W 19252 lm 129.6 lm/W4 Noch kein
DIALux
Mitglied

SBSE1.A1L
.C260.150.
740

CONPOWER Selene L Optik C2 32-150W



20230113_DIAL_Skatepark_Emmerich

Gelände 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

3



20230113_DIAL_Skatepark_Emmerich

Gelände 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

4

Berechnungsflächen

Eigenschaften Ē Emin Emax g1 g2 Index

Berechnungsfläche 1
Senkrechte Beleuchtungsstärke
Höhe: 0.000 m

34.1 lx 17.3 lx 53.5 lx 0.51 0.32 CG1

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung, Standard (Verkehrsbereich im Freien)



20230113_DIAL_Skatepark_Emmerich

Gelände 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsfläche 1

5

Eigenschaften Ē Emin Emax g1 g2 Index

Berechnungsfläche 1
Senkrechte Beleuchtungsstärke
Höhe: 0.000 m

34.1 lx 17.3 lx 53.5 lx 0.51 0.32 CG1

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung, Standard (Verkehrsbereich im Freien)



i.A.                                 i.A.

Herr
Stadt Emmerich am Rhein
Fachbereich 4
Frau Kamps
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein                                                  
                                                                                                              

Stadtwerke Emmerich GmbH s Postfach 100865 s 46428 Emmerich am Rhein Bearbeiter/in: Thomas Hornik                                     

Telefon: 02822-604-131                 

Telefax: 02822-604-157                 

e-mail: hornikt@swe-gmbh.de                                                   

Hinter dem Kapaunenberg Skaterpark, Beleuchtung Kundennummer
Datum 23.01.2023

N0002123            

Angebotsnummer 320000647   

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen die vorstehend genannten Arbeiten mit dem 
beiliegenden Angebot an.
Die Auftragsausführung erfolgt nach den gültigen baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten 
Regeln der Technik, sowie der NAV, NDAV, AVBWasserV und den jeweiligen „Ergänzenden 
Bedingungen“ der Stadtwerke Emmerich GmbH, welche im Internet unter www.Stadtwerke-
Emmerich.de (Link: Netz & Netzanschluss) veröffentlicht sind und dort abgerufen werden können.
Die fachgerechte Ausführung der Hausinstallation erfolgt durch ein vom Kunden selbst zu beauftragendes 
und zugelassenes Vertragsinstallationsunternehmen nach NAV, NDAV, AVBWasserV, unter Beachtung 
der anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen Vorschriften und Bedingungen, und ist durch den 
"Inbetriebsetzungsantrag" zu bescheinigen.

Dieses Angebot hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Monaten, bei einer Ausführung innerhalb von 3 Monaten 
nach Auftragserteilung.
Um einen reibungslosen und termingerechten Ablauf bei der Erstellung und Inbetriebnahme zu 
ermöglichen, bitten wir in Ihrem eigenen Interesse um eine rechtzeitige Beauftragung und 
Terminabstimmung. In Abhängigkeit notwendiger Genehmigungsverfahren benötigen wir ca. 6-12 Wochen 
nach Auftragseingang für eine termingerechte Erbringung unserer Leistungen.

Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Angebot gemacht zu haben und würden uns freuen, wenn Sie den 
Auftrag unterschrieben an uns zurücksenden.

Freundliche Grüße
Stadtwerke Emmerich GmbH

ppa. Borth

Anlagen:
Angebot
Datenschutzinformationen (DSGVO)

    Gut versorgt    

          ___________________________________________________________________________________________________
           Vorsitz Aufsichtsrat: Jan Ludwig Stadtwerke Emmerich GmbH T: 02822-604-0 Sparkasse Rhein-Maas
           Geschäftsführung: Udo Jessner Wassenbergstraße 1 F: 02822-604-157 Konto: 107003 BLZ: 324 500 00
           Amtsgericht Kleve HRB 3057 46446 Emmerich am Rhein info@swe-gmbh.de IBAN: DE89 3245 0000 0000 1070 03   
           USt.-ID Nr.: DE 120060564 BIC: WELADED1KLE                        
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Herr
Stadt Emmerich am Rhein
Fachbereich 4
Frau Kamps
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein                                                   
                                                                                                             

Stadtwerke Emmerich GmbH s Postfach 100865 s 46428 Emmerich am Rhein Bearbeiter/in: Thomas Hornik                                     

Telefon: 02822-604-131                 

e-mail: hornikt@swe-gmbh.de                                                   

Telefax: 02822-604-157                 

Angebot
Hinter dem Kapaunenberg Skaterpark, Beleuchtung

Kundennummer

Datum 23.01.2023

N0002123            

Angebotsnummer 320000647   

Menge ME Bezeichnung Preis
PE

Gesamtpreis netto  MwSt

1 Stück Tiefbau 8.666,10€ 8.666,10€ 19 %
1 Stück Montagearbeiten 2.159,83€ 2.159,83€ 19 %
1 Stück Materialeinsatz 8.273,59€ 8.273,59€ 19 %

Netto 19.099,52€

Netto 19.099,52€    19,00 3.628,91€     Mehrwertsteuer%

Gesamtbetrag 22.728,43€    

Zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung!

Anlage:
Auftragsformular, (2-fach)
Lageplan

 

    Gut versorgt    

          ___________________________________________________________________________________________________
           Vorsitz Aufsichtsrat: Jan Ludwig Stadtwerke Emmerich GmbH T: 02822-604-0 Sparkasse Rhein-Maas
           Geschäftsführung: Udo Jessner Wassenbergstraße 1 F: 02822-604-157 Konto: 107003 BLZ: 324 500 00
           Amtsgericht Kleve HRB 3057 46446 Emmerich am Rhein info@swe-gmbh.de IBAN: DE89 3245 0000 0000 1070 03   
           USt.-ID Nr.: DE 120060564 BIC: WELADED1KLE                        



Herr
Stadt Emmerich am Rhein
Fachbereich 4
Frau Kamps
Geistmarkt 1

Stadtwerke Emmerich GmbH
Netzservice
Wassenbergstrasse 1
46446 Emmerich am Rhein

Kundennummer N0002123            

Angebotsnummer 320000647   

Hinter dem Kapaunenberg Skaterpark, Beleuchtung

Hiermit beauftragen wir Sie mit den im zugehörigen Angebot beschriebenen Lieferungen, Leistungen und 
Lieferbedingungen.

Gewünschter Liefertermin ist die _______ Kalenderwoche in __________ (Jahr)

Haus- / Grundstückseigentümer

*_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Firma

 ______________________________________________________  ______________________
Straße, Hausnummer,PLZ, Ort    Telefonnummer

_________________________________ X____________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Haus- / Grundstückseigentümer 

Auftraggeber/Rechnungsempfänger

*______________________________________________________  ______________________
Name, Vorname, Firma    Telefonnummer

______________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

_________________________________ X____________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Auftragsgeber

Angaben für Firmen (Bitte entsprechend ankreuzen)

(  ) Wir bestätigen, dass wir nachhaltig Bauleistungen im Sinne §13b Abs. 2 Nr. 4 UStG erbringen.
(  ) Sofern zutreffend, ist die Bescheinigung USt 1 TG "Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des
      Leistungsempfängers bei Bauleistungen" beigefügt.
(  ) Die vorgenannte Bescheinigung liegt Ihnen bereits vor.
_________________
_________________________________ ____________________________________________
Daten-Eintrag laut Handelsregister     Unterschrift / Stempel
* Angaben unbedingt erforderlich!

Auftrag

Ein Exemplar im Original zurück.

Ein Exemplar für ihre Unterlagen.

    Gut versorgt    

          ___________________________________________________________________________________________________
           Vorsitz Aufsichtsrat: Jan Ludwig Stadtwerke Emmerich GmbH T: 02822-604-0 Sparkasse Rhein-Maas
           Geschäftsführung: Udo Jessner Wassenbergstraße 1 F: 02822-604-157 Konto: 107003 BLZ: 324 500 00
           Amtsgericht Kleve HRB 3057 46446 Emmerich am Rhein info@swe-gmbh.de IBAN: DE89 3245 0000 0000 1070 03   
           USt.-ID Nr.: DE 120060564 BIC: WELADED1KLE                        



Herr
Stadt Emmerich am Rhein
Fachbereich 4
Frau Kamps
Geistmarkt 1

Stadtwerke Emmerich GmbH
Netzservice
Wassenbergstrasse 1
46446 Emmerich am Rhein

Kundennummer N0002123            

Angebotsnummer 320000647   

Hinter dem Kapaunenberg Skaterpark, Beleuchtung

Hiermit beauftragen wir Sie mit den im zugehörigen Angebot beschriebenen Lieferungen, Leistungen und 
Lieferbedingungen.

Gewünschter Liefertermin ist die _______ Kalenderwoche in __________ (Jahr)

Haus- / Grundstückseigentümer

*_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Firma

 ______________________________________________________  ______________________
Straße, Hausnummer,PLZ, Ort    Telefonnummer

_________________________________ X____________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Haus- / Grundstückseigentümer 

Auftraggeber/Rechnungsempfänger

*______________________________________________________  ______________________
Name, Vorname, Firma    Telefonnummer

______________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

_________________________________ X____________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Auftragsgeber

Angaben für Firmen (Bitte entsprechend ankreuzen)

(  ) Wir bestätigen, dass wir nachhaltig Bauleistungen im Sinne §13b Abs. 2 Nr. 4 UStG erbringen.
(  ) Sofern zutreffend, ist die Bescheinigung USt 1 TG "Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des
      Leistungsempfängers bei Bauleistungen" beigefügt.
(  ) Die vorgenannte Bescheinigung liegt Ihnen bereits vor.
_________________
_________________________________ ____________________________________________
Daten-Eintrag laut Handelsregister     Unterschrift / Stempel
* Angaben unbedingt erforderlich!

Auftrag

Ein Exemplar im Original zurück.

Ein Exemplar für ihre Unterlagen.

    Gut versorgt    

          ___________________________________________________________________________________________________
           Vorsitz Aufsichtsrat: Jan Ludwig Stadtwerke Emmerich GmbH T: 02822-604-0 Sparkasse Rhein-Maas
           Geschäftsführung: Udo Jessner Wassenbergstraße 1 F: 02822-604-157 Konto: 107003 BLZ: 324 500 00
           Amtsgericht Kleve HRB 3057 46446 Emmerich am Rhein info@swe-gmbh.de IBAN: DE89 3245 0000 0000 1070 03   
           USt.-ID Nr.: DE 120060564 BIC: WELADED1KLE                        
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 17 

0950/2023 16.02.2023 
 
 
 
Betreff 

Sachstand Spielplatzoffensive;  
hier: Antrag Nr. XVII/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 07.03.2023 

 
  
 
 
Kenntnisnahme (kein Beschluss) 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Sachdarstellung zur Kenntnis. 
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Sachdarstellung : 

 
In der Ausschusssitzung für Stadtentwicklung am 28.01.2020 wurden zusätzliche 
Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 Euro für die Ausstattung von Spielplätzen im Stadtgebiet 
Emmerich am Rhein mit einem Sperrvermerk versehen.  
Bei der jährlichen Spielplatzbegehung (hier 24.09.2020) wurden größere Erneuerungs- und 
Ergänzungsbedarfe festgestellt. Daraufhin wurde eine Liste mit Anschaffungsmaßnahmen 
erstellt und dem Ausschuss für Stadtentwicklung am 01.12.2020 vorgelegt. Die Verwaltung 
hat in der Sitzung um Freigabe der mit einem Sperrvermerk belegten Haushaltmittel für die 
öffentlichen Spielplätze gebeten.  
Diesem wurde nachgekommen und im Rat am 15.12.2020 endgültig beschlossen, sowie die 
Umsetzung der geplanten Anschaffungsmaßnahmen. 
 
Folgende Anschaffungsmaßnahmen wurden umgesetzt: 
 

 Spielplatz Zum Beerenboom  
Die vorhandene Kletterkombination wurde im Frühjahr 2021 ausgetauscht und durch 
eine neue Kletterkombination der Firma Westfalia Spielgeräte ersetzt.  

 

 Spielplatz Laarfeldweg/Kornfeldstr. 
Die vorhandene Kletterkombination wurde in 2021 ausgetauscht und durch eine neue 
Kletterkombination der Firma Westfalia Spielgeräte ersetzt. 

 

 Spielplatz Weiherweg/Zisternenweg 
Die abgängige Kletterkombination wurde im Frühjahr 2021 durch die gewünschte, 
kleinere Kletterspinne ersetzt.  

 

 Spielplatz Am Dudel/De Dweel 
Die beiden benötigten Fußballtore wurden im Frühjahr 2021 aufgestellt.  

 
 
Folgende Anschaffungsmaßnahmen wurden noch nicht umgesetzt: 
 

 Bolzplatz Vrasselt - Hagenackerweg 
Es wurde eine Skater-Rampe gewünscht, diese konnte noch nicht umgesetzt werden. 
Das Grundstück des Bolzplatzes Hagenackerweg ist kein städtisches Grundstück, 
sondern befindet sich im privaten Besitz. Nach der Klärung mit dem Eigentümer des 
Grundstückes muss nun seitens des Fachbereichs 5 eine Planung der Flächen 
aufgestellt werden. Damit konnte aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen 
werden. 

 

 Spielplatz Weiherweg/Zisternenweg 
Die vorhandene Doppelschaukel entspricht nicht mehr den gültigen Normmaßen - 
Abstandsmaße der Ketten. Da die Doppelschaukel bei der erneuten Überprüfen der 
DEKRA nicht beanstandet wurde und in einem guten Zustand ist, wurde diese noch 
nicht ausgetauscht. 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3. 
 
 
 
 
Markus Dahms 
Beigeordneter 
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